
J. von Staudingers
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen

Gesetz über das Wohnungseigentum
und das Dauerwohnrecht
§§ 26-64 WEG
(Wohnungseigentumsgesetz)

Dreizehnte
Bearbeitung 2005
von
Wolf-Rüdiger Bub
Heinrich Kreuzer
Manfred Rapp
Sebastian Spiegelberger
Joachim Wenzel

Redaktor
Wolf-Rüdiger Bub

Sellier - de Gruyter • Berlin

 
 

  
© 2008 AGI-Information Management Consultants   

May be used for personal purporses only or by  
libraries associated to dandelon.com network. 



Inhaltsübersicht

Allgemeines Schrifttum.

Ergänzendes Abkürzungsverzeichnis _

Einleitung zum WEG; §§ 1-25 WEG"

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht
(Wohnungseigentumsgesetz)

Einleitung zum WEG.

I. Teil. Wohnungseigentum
1. Abschnitt. Begründung des Wohnungseigentums
2. Abschnitt. Gemeinschaft der Wohnungseigentümer _
3. Abschnitt. Verwaltung (§§ 20-25 WEG)

Seite

IX

XIV

1

2

71
96

232
537

§§ 26-64 WEG

3. Abschnitt. Verwaltung (§§ 26-29 WEG)_
4. Abschnitt. Wohnungserbbaurecht

II. Teil. Dauerwohnrecht _

__ 1119
__ 1648

1657

III. Teil. Verfahrensvorschriften
1. Abschnitt. Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Wohnungseigen-

tumssachen 1755
2. Abschnitt. Zuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten 1957

j3. Abschnitt. Verfahren bei der Versteigerung des Wohnungseigentums 1960

|€V. Teil. Ergänzende Bestimmungen.

Sachregister

1983

1991

* Zitiert wird nicht nach Seiten, sondern nach ** Die Erläuterung der §§ 1-25 WEG erfolgt in
1 Paragraph bzw Artikel und Randnummer; siehe einem gesonderten Band, der auch die Über-
i dazu auch S VI. sichten „Allgemeines Schrifttum" und „Ergän-

zendes Abkürzungsverzeichnis" enthält.


